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Ortsrat Ingeln-Oesselse am 11.11.2019 TOP: 
   
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 
Feuerschutz 

am 18.11.2019 TOP: 

   
Verwaltungsausschuss am 12.12.2019 TOP: 
   
Rat der Stadt Laatzen am 12.12.2019 TOP: 
   

 
 
 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
- Planungskosten Bushaltestelle "Vor dem Laagberg" 
- Antrag der CDU-Fraktion im Ortsrat Ingeln-Oesselse 
- Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Die von der Verwaltung vorgeschlagene Variante, die Haltestelle auf der Nordseite 
vor den Häusern Gleidinger Straße Nr. 35 und 37 und auf der Südseite vor dem Re-
genrückhaltebecken (RRB) zu errichten, ist bereits geplant. 
 
Die vom Ortsrat angeregte Variante (auf der Nordseite gegenüber der Einmündung 
„Laagberg“ vor dem Sportplatz) wurde am 25.04.2018 im Rahmen eines Ortstermins 
geprüft. An dem Termin haben Vertreter des Ortsrates, der Verwaltung, der Polizei, 
Region und Üstra teilgenommen, um u.a. Fragen der Sicherheit zu untersuchen. 
 
Von Polizei und Üstra wurde ausgeführt, dass eine Haltestelle in Fahrtrichtung hinter 
einer Lichtsignalanlage (LSA) die sicherste Lösung darstellt, zumal hier die Möglich-
keit bestehe, die LSA während der Haltedauer auf Rot zu schalten. Wenn die Halt-
stelle hinter der LSA liegt, können die Nutzer die LSA zur Querung der Gleidinger 
Straße nutzen und haben keinen Grund, den Weg zur Haltestelle abzukürzen und 
ungesichert über die Straße zu laufen. Von Seiten der Region wurde diese Einschät-
zung unterstützt. 
 
Neben dem Sicherheitsaspekt bliebe noch die Linde, die unter die Baumschutzsat-
zung fällt und für diese Variante wahrscheinlich gefällt werden müsste. Die Erd- und 
Pflasterarbeiten für die Errichtung der Haltstelle würden nicht ohne die Beschädigung 
des Wurzelwerkes möglich sein. Eine großflächige Aussparung des Pflasters rund 
um den Baum würde den Haltstellenbereich sehr verkleinern und nicht mehr dem 
barrierefreien Ausbau entsprechen. Es sind zwar schon an anderen Stellen im Stadt-
gebiet Bäume für Projekte gefällt worden, aber diese fielen entweder nicht unter die 
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Baumschutzsatzung oder es lagen Ausnahmetatbestände vor. In der Dr.-Nr.: 
2017/285/34 hat die Verwaltung die Sach-und Rechtslage umfassend dargestellt. 
Danach liegen keine Ausnahmetatbestände für die Beseitigung des Baumes vor.  
 
Zusätzlich muss Grunderwerb von der Region getätigt und der Graben vor dem 
Sportplatz muss verrohrt werden. Dafür ist ein wasserrechtliches Verfahren notwen-
dig, welches durch die Forderung nach Ausgleichsmaßnahmen, die Kosten noch er-
höhen könnte. 
 
Die reinen Baukosten werden auf ca. 86.000 € geschätzt. Dazu kommen noch 
Planungskosten in Höhe von ca. 12.900 €. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Axel Grüning  
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